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Information über das neu eröffnete Wertstoffsammelzentrum 
(WSZ) der Stadtgemeinde Hainfeld und der Gemeinde Ramsau 

 

 
Liebe Hainfelderinnen und Hainfelder! 
 

 

Das neue Wertstoffsammelzentrum in 
Hainfeld, Betriebsgebiet Bernau 6, wurde 
am 02.02.2022 seiner Bestimmung 
übergeben.  
Ab sofort können Sie mit Ihrer bereits 
erhaltenen  Hainfeldkarte von Montag 
bis Sonntag in der Zeit von 06:00 bis 
20:00 Uhr das WSZ betreten und   den 
Müll, der zu sperrig ist für die 
Restmülltonne bzw. den  Restmüllsack 
(Sperrmüll) entsorgen. Problemstoffe 

(Sondermüll) und kostenpflichtige Abfälle können jeden Montag (außer Feiertag) von 06:00 bis 
08:00 Uhr und 13:00 bis 15:00 Uhr sowie freitags (außer Feiertag) von 06:00 bis 08:00 Uhr an das 
Betriebspersonal übergeben werden.  
 
Wir ersuchen Sie, die Betriebsordnung einzuhalten und die Beschriftung der Container vor 
Einwurf genau zu lesen, um ein Nachsortieren zu vermeiden. Das Gelände ist videoüberwacht und 
offensichtliches Fehlverhalten bei der Mülltrennung und  illegale Müllablagerungen werden zur 
Anzeige gebracht.  
 
Näheres zum Wertstoffsammelzentrum  
lesen Sie bitte auf den nächsten Seiten.  

 
Ihr Bürgermeister 

 

 

Amtliche Mitteilung 
An einen Haushalt! 

 

Zugestellt durch Post.at 
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Das Wertstoffsammelzentrum 
(WSZ) befindet sich im Betriebsgebiet 
Bernau 6 (siehe Plan rechts). Es gilt auf 
dem Gelände des WSZ die 
Straßenverkehrsordnung. Damit sich 
der Schranken öffnet, halten Sie die 
Hainfeldkarte mind. 3 Sekunden an das 
vorgesehene Schaltkästchen (siehe 
Foto unten). Wenn das grüne Häkchen 
links aufleuchtet, öffnet sich der 
Schranken und Sie können auf das 

Gelände des WSZ fahren. Beachten Sie dabei die 
Einbahnregelung! Probieren Sie die Karte vorher aus, 
denn es können produktionsbedingte Fehler auftreten. 
Sollte die Karte nicht funktionieren bzw. falls Sie noch 
keine erhalten haben, ersuchen wir Sie, dies auf 
unserem Stadtamt unter 02764 / 2246 - 0 bekannt zu 
geben. 

Es sind Container für  Sperrmüll, Holz, Eisen u.dgl. vorhanden (bitte Aufschrift beachten).  
Problemstoffe (Sondermüll) und kostenpflichtige Abfälle können jeden Montag (außer Feiertag) 
von 06:00 bis 08:00 Uhr und 13:00 bis 15:00 Uhr sowie freitags (außer Feiertag) von 06:00 bis 
08:00 Uhr abgegeben werden. 
 

Kostenpflichtige Abfälle: 
 

Abfallart Preis (inkl. 10% MwSt.) 

Restmüllsack (für Hainfeld) á 4,00 € 

PKW Reifen / Motorrad ohne Felgen á 4,00 € 

PKW Reifen / Motorrad mit Felgen á 7,00 € 

LKW Reifen / Traktor Reifen groß ohne Felge á 49,00 € 

LKW Reifen / Traktor Reifen groß mit Felge á 68,00 € 

Traktor Reifen klein ohne Felge á 23,00 € 

Traktor Reifen klein mit Felge á 41,00 € 

Bauschutt 1 Kübel 2,00 € 

Bauschutt PKW-Anhänger klein (Länge max. 1,50 m) 40,00 € 

Bauschutt PKW-Anhänger groß (Länge max. 2,50 m) 95,00 € 

Asbesthaltige Abfälle (Eternit PKW) Anhänger klein bis 300 kg 60,00 € 

Asbesthaltige Abfälle (Eternit) PKW Anhänger groß bis 750 kg 150,00 € 

XPS-Platten oder Tellwolle: 
Sack mit Aufkleber bzw. Aufkleber (vor Ort erhältlich) 

á 14,00 € 

Entsorgungsleitung durch Gemeindebedienstete, Pritsche plus 2 Mann 70,00 € / Stunde 

Entsorgungsgebühr Sperrmüll bei Gemeindeabholung 25 € / m3 
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Problemstoffe (Sondermüll): 
 

Abfallart 

Druckgaspackungen (Spraydosen) mit Restinhalten 

Laborabfälle und Chemikalienreste  
Lösemittelgemische (Treibstoffe, Nitroverdünnung, …)  
Altlacke und Altfarben (Lacke, Farben, Kleber, Dichtungsmassen, ...)  
Laugen (Abflussreiniger, Ätznatron, Salmiak)  
Medikamente, Arzneimittel unsortiert  
Medizinische Abfälle (Verletzungsgefährlich: Nadeln, …)  
Öl (Gebrauchtes Motor-, Getriebe- und Hydrauliköl)  
Pflanzenbehandlung- und Schädlingsbekämpfungsmittel  
Quecksilberabfälle  

Säuren (Schwefel-, Salz-, Fluorwasserstoffsäure, …) 

Werkstättenabfälle (Ölfilter, Öl- und fettverschmutzte Betriebsmittel wie Putzfetzen, Putzpapier, …)  

 

Nicht angenommen werden: 
 

Abfallart 

Munitionsabfälle, Sprengmittel, pyrotechnische Abfälle  
Radioaktive Stoffe  
Gewerbliche Abfälle  
 

 

Betriebsordnung Abfallwirtschaft 
Wertstoffsammelzentrum Hainfeld/Ramsau 

Allgemeine Verhaltensregeln 
 

Die Stadtgemeinde Hainfeld und die Gemeinde Ramsau betreiben ein Wertstoffsammelzentrum im 
Betriebsgebiet Bernau 6, 3170 Hainfeld.  
Die für dieses Wertstoffsammelzentrum (WSZ) geltende Betriebsordnung beinhaltet nachstehende 
Verhaltensregeln und Gefahrenhinweise:  
 

1. Die Anlieferung von Abfällen ist ausschließlich für Bürger mit Haupt- und Nebenwohnsitz in der 
Stadtgemeinde Hainfeld sowie in der Gemeinde Ramsau bestimmt.  
 

2. Das Befahren/Begehen des Wertstoffsammelzentrums, der Betriebsstraßen sowie Umladeflächen erfolgt 
auf eigene Gefahr.  
 

3. Es gilt die STVO. Das Betriebsgelände ist in Schrittgeschwindigkeit zu befahren.  
 

4. Auf dem gesamten Betriebsgelände ist es untersagt, private Fahrzeuge zu parken (ausgenommen 
Betriebspersonal).  
 

5. Für etwaige Schäden, die beim Entladen der Abfälle entstehen (z.B. an Reifen, beim Befahren des 
Betriebsgeländes) wird keine Haftung übernommen.  
 

6. Für Kinder oder Schutzbefohlene, die das Betriebsgelände betreten, haften die Eltern bzw. die jeweiligen 
Begleitpersonen.  
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7. Auf dem Betriebsgelände sind das Fotografieren, Filmen sowie das Anfertigen von Tonaufnahmen nur mit 
vorheriger Zustimmung der Stadtgemeinde Hainfeld gestattet.  
 

8. Den Anordnungen des Betriebspersonals ist ausnahmslos Folge zu leisten.  
 

9. Das Rauchen ist nur in gekennzeichneten Bereichen gestattet. Das Hantieren mit offenem Feuer sowie 
jegliche Funkenbildung sind auf dem gesamten Betriebsgelände strengstens untersagt.  
 

10. Im Notfall ist gegebenenfalls der Hauptdienst der Stadt (0676 / 84 2246 600) zu alarmieren.  
 

11. Anlieferungen von Abfällen sind ausschließlich während der Öffnungszeiten, Montag bis Sonntag zwischen 
6:00 und 20:00 Uhr, gestattet.  
Problemstoffe und kostenpflichtige Abfälle werden nur zu den im Wertstoffsammelzentrum kundgemachten 
Übernahmezeiten angenommen.  
Die Einfahrt in das WSZ erfolgt in Kombination mit dem elektronischen Zutrittssystem und der Bürgerkarte der 
Stadtgemeinde Hainfeld und Gemeinde Ramsau während der Öffnungszeiten.  
Abfälle sind in die dafür vorgesehenen Behälter/Plätze zu entsorgen bzw. abzustellen. Ein Entsorgen oder 
Abstellen an anderer Stelle, sowie jedes Zurücklassen von Abfällen außerhalb der Öffnungszeiten bzw. 
Übernahmezeiten gilt als wildes Ablagern von Abfall und wird verwaltungsstrafrechtlich verfolgt. Die Einfahrt 
oder der Zugang zum Wertstoffsammelzentrum hat so zeitgerecht zu erfolgen, dass das Abladen von Abfällen 
innerhalb der Öffnungszeiten beendet werden kann. Anlieferungen von Abfällen bei denen offensichtlich ist, 
dass eine Entladung innerhalb der Öffnungszeiten nicht möglich ist, können vom Personal des 
Wertstoffsammelzentrums zurückgewiesen werden.  
 

12. Die Entladung der Abfälle hat durch den Bürger selbst zu erfolgen. Ausnahme: die Übergabe von 
Problemstoffen und kostenpflichtigen Abfällen darf nur an das Betriebspersonal zu den Übernahmezeiten 
erfolgen.  
 

13. Die Stadt Hainfeld stellt keine Begleitscheine laut Abfallnachweisverordnung 2012 i.d.g.F aus. Es dürfen 
daher nur Problemstoffe im Sinne des AWG 2002 § 2, Abs. 4 angenommen werden.  
 

14. Mit dem Einbringen der angelieferten Abfälle oder Altstoffe in die im WSZ bereitgestellten Container und 
Behältnisse oder dem Abladen auf dem Gelände, wird das Eigentum an diesen Stoffen auf die Stadt Hainfeld 
übertragen. Wertgegenstände, welche sich irrtümlich im Abfall oder in den Altstoffen befinden, gelten als 
Fundsache. Mit der Abgabe von Abfällen erklären sich die Kunden einverstanden, dass im Sinne des Vorranges 
der Abfallvermeidung (§1 AWG 2002) die abgegebenen Gegenstände im Bedarfsfall einer Wiederverwendung 
zugeführt werden können.  
 

15. Es ist untersagt, gelagerte Altstoffe oder Gegenstände zu entnehmen. Es steht jedoch der Leitung der 
Abfallwirtschaft und von dieser beauftragten Personen im Einzelfall das Recht zu, Gegenstände an Dritte 
weiterzugeben. Auf Überlassung derartiger Gegenstände besteht kein Rechtsanspruch. Ausgenommen sind 
alle Teile oder Gegenstände bei denen Gefahr der Weitergabe vertraulicher Daten besteht.  
 

16. Falls persönliche Gegenstände versehentlich in die Container geworfen werden, so ist umgehend das 
Betriebspersonal zu informieren. Es ist strengstens verboten, selbst in die Container zu steigen. Auch bei 
Fehlwürfen ist das Betriebspersonal sofort zu verständigen (siehe Punkt 10.).  
 

17. Bei Zuwiderhandeln gegen diese Betriebsordnung steht der Stadtgemeinde Hainfeld oder deren befugten 
Mitarbeitern das Recht zu, Personen zu verwarnen oder im Einzelfall auch von der weiteren Anlieferung von 
Abfällen oder Altstoffen auszuschließen. Dies gilt vor allem bei unbefugter Entnahme von Altstoffen, bei 
unbürgerlichem Verhalten und bei Handgreiflichkeiten. Ein Verbot des Betretens des Betriebsareals hat 
schriftlich mit eingeschriebenem Brief zu erfolgen und eine Begründung zu enthalten. Auch die Wegweisung 
von Personen, die gegen die Bestimmungen dieser Betriebsordnung verstoßen, ist möglich.  
 

18. Diese Betriebsordnung gilt für alle Personen während der gesamten Aufenthaltsdauer am Betriebsgelände 
und der vorgelagerten Zufahrtsstraße(n). Der Aufenthalt auf dem Wertstoffsammelzentrum ist nur für die 
Dauer der Abfallabgabe gestattet. Darüber hinaus ist betriebsfremden Personen der Aufenthalt am 
Betriebsgelände untersagt. Sicherheitsanweisungen des Betriebspersonals ist Folge zu leisten.  
 

19. Beim Betreten nehmen Sie diese Betriebsordnung zur Kenntnis und verpflichten sich, für die Einhaltung 
derselben Sorge zu tragen. 


